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Aufgaben des Kultur- und Sportamtes 
 

 
 
 

Erläuterungen: 

 
Das Aufgabenspektrum des Kultur- und Sportamtes (41) gliedert sich in die Bereiche Kultur- und 
Heimatpflege (Produkt 0.41.10), Medienzentrum (Produkt 0.41.20) und Sport (Produkt 0.41.30). 
Außerdem betreut das Amt die Partnerschaft des Rhein-Sieg-Kreises mit dem Kreis 
Bolesławiec/Bunzlau in Polen (Produkt 0.01.10). 
 
Das Produkt Kultur- und Heimatpflege umfasst die Leistungen des Kreises zur Förderung des 
kulturellen Lebens und der kulturellen Identität sowie zum Erhalt des kulturellen Erbes im 
Kreisgebiet. Einen Schwerpunkt bildet die kulturelle Zusammenarbeit in der Region mit diversen 
Kooperationsprojekten (z. B. „KinderKunstKinder“-Festival) bzw. Beteiligungen (z. B. Beethoven-
Festspielhaus).  
 
Teilprodukte und Leistungen sind insbesondere 

 die Herausgabe des Jahrbuchs des Rhein-Sieg-Kreises, 

 die Durchführung des „Rheinischen Kunstpreises“, 

 die Trägerschaft der Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg (in Kooperation mit der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 

 die institutionelle Förderung, 

 die Projektförderung und -durchführung, 

 die Durchführung des Landesprogramms „Kultur und Schule“ sowie 

 der Denkmalschutz und die Denkmalpflege (einschl. der Aufgaben der Oberen 
Denkmalbehörde). 

 
Die Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde nimmt der Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde wahr. 
 
Zum Aufgabencharakter der Kulturarbeit des Rhein-Sieg-Kreises im Übrigen ist ein 
Grundsatzvermerk vom 15.06.2005 beigefügt (Anhang 1), der weiterhin Gültigkeit hat. 
 
Aufgabe des Medienzentrums ist in erster Linie die Versorgung schulischer und 
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außerschulischer Bildungsträger mit audiovisuellen Medien durch elektronische Distribution und 
Verleih, außerdem die Beratung in Fragen des Medieneinsatzes und der Verleih von Geräten zur 
Medienvorführung und -produktion. Die Medien sind speziell für den Einsatz in Schulen 
produziert und lizensiert. Es handelt sich um Lehrmittel. 
 
Dem Bereich Sport sind die Aufgabenfelder Sportförderung (einschließlich der Unterstützung des 
Kreissportbundes und des Sportabzeichenwesens) sowie Schulsport zugeordnet. Neuerdings 
gehört auch das NRW-Leistungssportzentrum für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis zum 
Aufgabenspektrum. In enger regionaler und sportfachlicher Kooperation soll eine tragfähige 
Struktur der Zusammenarbeit der regionalen Akteure des Leistungssports entwickelt und 
gefördert werden. 
 
Die Grundzüge der Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kreissportbund wurden 2004 in einem 
„Pakt für den Sport“ festgehalten und vereinbart. 
 
Die Verwaltung wird das Aufgabenspektrum des Kultur- und Sportamtes zusammenfassend in 
der Sitzung darstellen und an Beispielen erläutern. 
 
 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport am 15.09.2014 
Im Auftrag 
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